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Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2019 



Liebe Mitterkirchnerinnen,  

liebe Mitterkirchner!  

 

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und es ist an der 

Zeit D A N K E zu sagen.  

 

Der 5. Mitterkirchner Adventzauber am 08. und 09. De-

zember 2018 wurde sicherlich zum krönenden Ab-

schluss dieses ereignisreichen Jahres. Dem Kulturaus-

schuss der Marktgemeinde Mitterkirchen ist auch heuer 

wieder eine tolle Veranstaltung gelungen. Sehr viele 

Besucher konnten an den beiden Tagen die vorweih-

nachtliche Stimmung in Mitterkirchen genießen.  

Ich möchte mich bei der gesamten Bevölkerung für die rege Teilnahme am Adventmarkt bedanken. Ein 

herzliches Danke natürlich auch an alle, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, bei den Aus-

stellern und Verpflegern und natürlich auch bei den Mitarbeitern der Gemeinde, bei der Firma Reitinger, 

die uns den Hubsteiger für das Montieren der Beleuchtung kostenlos zur Verfügung gestellt hat, bei der 

Obfrau des Kulturausschusses, Eva Sattler, sowie den Mitgliedern des Ausschusses für die tolle Organi-

sation und die liebevolle Dekoration des Adventzaubers. 

Natürlich ist es auch nicht selbstverständlich, dass schöne Weihnachtsbäume den Vorplatz der Schule 

und den Vorplatz der Gemeinde zieren. Ich möchte mich sehr herzlich für die Baumspende bei Familie 

Andrea und Horst Burgstaller, für den Baum am Vorplatz der Volksschule, und bei Familie Eva und Karl 

Sattler, für den Baum vor dem Gemeindeamt bedanken.  

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und vor allem Gesundheit,  

sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 wünschen  

Euch liebe Mitterkirchnerinnen und Mitterkirchner  

Bürgermeister Herbert Froschauer, Vizebürgermeisterin Martina Kranzl,  

die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Bediensteten der  

Marktgemeinde Mitterkirchen. 

Bürgermeister                              Vizebürgermeisterin  



Impressionen vom Adventzauber 









5. MITTERKIRCHNER ADVENTZAUBER 2018 

Am 08. und 09. Dezember 2018 fand in Mitterkirchen zum 5. Mal der Adventzauber statt. Die Veranstal-

tung war wieder ein voller Erfolg. Unser stimmungsvoller Adventzauber ist dank der vielen Räumlichkeiten 

vor Ort größtenteils vom Wetter unabhängig. Der Kulturausschuss der Marktgemeinde Mitterkirchen be-

dankt sich bei der Pfarre, der Feuerwehr, der Gemeinde und allen Anrainern, die Räumlichkeiten für die 

Aussteller zur Verfügung stellen, bei allen für die Teilnahme, die Mithilfe und vor allem für die Bereit-

schaft, zum Gelingen des Adventzaubers beizutragen. Ein großer Dank daher an alle Aussteller, an alle, 

die Parkflächen zur Verfügung gestellt haben, der Feuerwehr für den Lotsendienst, für die vielen gespen-

deten Christbäume und das Reisig zum Dekorieren, an die SIMIS, den Musikerinnen des Adventkonzer-

tes „Musik im Zauber des Advents“ sowie dem Chor der VS Mitterkirchen. Ebenfalls ein herzliches Danke 

dem Trachtenmusikverein, dem Seniorenchor sowie den Jagdhornbläsern für die musikalische Umrah-

mung, sowie den Darstellern und Organisatoren der Nikolausgeschichte und dem Ennser Perchtenverein 

„Wamperl Pass“, den Bauhofmitarbeitern, den Mitgliedern des Kulturausschusses und den Asylwerbern, 

für die Mithilfe beim Auf– und Abbau, den Kassierern beim Eintritt, den Gemeindebediensteten und Ge-

meinderäten sowie den Bewohnern im Ortszentrum.  

Ein besonderer Dank gilt allen Mitterkirchnerinnen und Mitterkirchnern und unseren vielen Gästen für´s 

Kommen.  

Obfrau des Kulturausschusses  

 



JOURNALDIENST 

Wir teilen Ihnen mit, dass das Gemeindeamt von 27. Dezember 2018 bis einschließlich 04. Jänner 2019 

einen Journaldienst an den Werktagen eingerichtet hat. An diesen Tagen ist jeweils ein Mitarbeiter des 

Gemeindeamtes von 07:00 bis 12:00 Uhr für Sie erreichbar. Ab Montag, 07. Jänner 2019 gelten wieder 

die normalen Öffnungszeiten.  

Wir bitten Sie höflich um Ihr Verständnis. 

NEUE PARTEIENVERKEHRSZEITEN AB 2019 

Folgende Parteienverkehrszeiten gelten ab Jänner 2019:  

Montag bis Freitag 08:00 — 12:00 Uhr sowie  

Dienstag 14:00 — 18:00 Uhr  

oder nach Terminvereinbarung! 

SCHNEERÄUMUNG IM GEMEINDEGEBIET 

Der nächste Winter kommt bestimmt und damit wird 

auch die Schneeräumung in unserem Gemeindege-

biet wieder einsetzen. Wir möchten Sie darüber in-

formieren, dass die Erstellung des Schneeräumpla-

nes gesetzlich vorgeschrieben ist. Darin sind die Pri-

oritäten der Straßenabschnitte, in welcher Reihenfol-

ge diese geräumt werden müssen, genau geregelt. 

Der Schneeräumplan für 2018/2019 wurde vom Ge-

meinderat beschlossen. Die Räumung der Landes-

straße obliegt der Straßenmeisterei Perg, die Räu-

mung der Nebenstraßen wird durch die Firma Reitin-

ger im Auftrag der Marktgemeinde Mitterkirchen aus-

geführt. Wir bitten um Ihr geschätztes Verständnis, dass die Räumung nicht überall gleichzeitig durchge-

führt werden kann, da sich die Fahrer an den Räumungsplan halten müssen.  

JUGENDTAXI 

Die Jugendtaxigutscheine für das 1. Quartal 2019 können ab Mittwoch, 2. Jänner 2019 beim Gemeinde-

amt abgeholt werden.  

Berechtigt sind alle Jugendlichen ab dem 15. Geburtstag bis zum 20. Geburtstag, die einen Hauptwohn-

sitz in Mitterkirchen haben. Studenten, Lehrlinge, Präsenz– und Zivildiener können gegen Vorlage einer 

Bestätigung die Berechtigung verlängern. Ein Ausweis zur Berechtigung kann persönlich mit einem Foto 

am Gemeindeamt beantragt werden.  



INFORMATION ZUR FREITZEITWOHNUNGSPAUSCHALE AB 2019 

Sehr geehrte/r Haus- oder Wohnungseigentümer/in! 

 

Viele Gemeinden sind mit einer steigenden Anzahl von Wohnungen, die nicht für einen Hauptwohnsitz verwendet werden, kon-
frontiert. Dadurch erwachsen den Gemeinden zusätzliche Kosten, denen keine adäquaten Abgabenerträge gegenüberstehen. 
Das Oö. Tourismusgesetz 2018 LGBI. 3/2018 wurde daher zum Anlass genommen, die in zahlreichen Petitionen von Gemeinden 
geforderte Einführung einer „Zweitwohnsitzabgabe“ umzusetzen. Dazu dürfen wir Ihnen folgende Hinweise geben: 

Abgabenpflicht für Freizeitwohnungen: 

Die noch bis 31.12.2018 in Kraft befindliche Regelung des Oö. Tourismusabgabe-Gesetzes 1991 sieht bereits eine Abgaben-
pflicht für die Inhaber von Ferienwohnungen in Tourismusgemeinden vor. Ab 01.01.2019 wird die Abgabenpflicht auf Gemeinden 
der Ortsklasse „D“, also „Nicht-Tourismusgemeinden“, ausgeweitet. Der Grund liegt zum einen darin, dass Zweitwohnungen auch 
in touristisch weniger bedeutsamen Gemeinden oft an den Wochenenden bzw. während der Freizeit verwendet werden. Zum 
anderen ist die Pauschale auch bei diesen Gemeinden als Basis für einen Zuschlag (siehe Punkt 4) erforderlich. 

Als Wohnung gilt jede im Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister (AGWR) als selbständiger Teil eines Gebäudes eingetrage-
ne Einheit mit der Nutzungsart „Wohnung“. Für Wohnungen, in welchen während eines Kalenderjahres für zumindest 26 Wochen 

keine Person mit Hauptwohnsitz gemeldet war, ist die Abgabe zu entrichten (siehe aber Ausnahmetatbestände unter Punkt 3). 

Einbeziehung von leerstehenden Wohnungen: 

Im Unterschied zur derzeitigen Regelung im Oö. Tourismusabgabe-Gesetz 1991 wird die tatsächliche Benutzung einer Wohnung 
künftig keine Rolle mehr spielen. Damit soll nicht nur eine schwierige Beweisfrage vermieden, sondern in Verbindung mit sach-
lich gerechtfertigten Ausnahmetatbeständen auch der „Leerstandsproblematik“ entsprechend Rechnung getragen werden. 

Ausnahmetatbestände: 

a) Auch ohne entsprechende Hauptwohnsitzmeldung besteht keine Abgabenpflicht, wenn die Wohnung überwiegend für einen 
der folgenden Zwecke benötigt wird: 

 als Gästeunterkunft;  

 zur Erfüllung der Schulpflicht oder zur Absolvierung einer allgemeinbildenden höheren oder berufsbildenden Schule oder 

einer Hochschule oder zur Absolvierung einer Lehre; 

 zur Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes; 

 zur Berufsausübung, insbesondere als Pendlerin bzw. Pendler; 

 zur Unterbringung von Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmern. 

b) Eine Ausnahme greift auch für Wohnungen, die von den Inhaberinnen bzw. Inhabern aus gesundheitlichen oder altersbeding-
ten Gründen nicht mehr bewohnt werden. Solche Wohnungen können bis zur Dauer von einem Jahr unbewohnt bleiben, ohne als 
Freizeitwohnungen zu gelten. 

c) Keine Freizeitwohnungen sind auch leerstehende Wohnungen von gemeinnützigen Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereini-
gung bzw. Unternehmen, deren Betriebsgegenstand die Schaffung von Wohnraum ist. 

Entrichtung und Höhe der Abgabe: 

Soweit keine Ausnahme gegeben ist, hat der Eigentümer der Wohnung die Jahresabgabe jeweils bis spätestens 1. Dezember 
(erstmals 2019) an die Gemeinde unaufgefordert unter Bekanntgabe der Nutzfläche der Freizeitwohnung zu entrichten. 

Die Höhe der Pauschale beträgt: 

 für Wohnungen bis 50 m2 Nutzfläche sowie für Dauercamper 72 Euro, 

 für Wohnungen über 50 m2 Nutzfläche 108 Euro. 

Von dieser Pauschale verbleiben 5% je Wohnung der Gemeinde als Kostenersatz für die Einhebung und 95% erhält der Touris-
musverband. 

Nach § 57 Oö. Tourismusgesetz 2018 ist die Gemeinde ermächtigt, durch Beschluss des Gemeinderats einen Zuschlag zur Frei-
zeitwohnungspauschale auszuschreiben und einzuheben. Der Höchstbeitrag des jährlichen Zuschlags zur Freizeitwohnungspau-
schale beträgt: 

 für Wohnungen bis zu 50 m2 Nutzfläche sowie für Dauercamper 150 % der Freizeitwohnungspauschale, 

 für Wohnungen über 50 m2 Nutzfläche 200 % der Freizeitwohnungspauschale. 

Diese Zuschläge verbleiben zur Gänze im Gemeindebudget. 

Beginn der Abgabenpflicht bei einer neu hinzukommenden Freizeitwohnung: 

Wohnungen, die erst in der zweiten Hälfte eines Kalenderjahres – durch bauliche Fertigstellung oder Wegfall eines Ausnahme-
tatbestands – zu einer Freizeitwohnung werden und dadurch in diesem Jahr eine Hauptwohnsitzmeldung für zumindest 26 Wo-
chen nicht möglich ist, unterliegen in diesem Jahr insgesamt noch nicht der Abgabenpflicht. 



OÖ Landes-Feuerwehrschule benötigt Altautos 

Kostenlose Altautoentsorgung 

Jährlich kommt es zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen und oft ist ein Einsatz der Feuerwehr nicht zu 

vermeiden. Damit die Einsatzkräfte auf diese Einsätze vorbereitet sind, bietet die oberösterreichische Lan-

des-Feuerwehrschule mehrere technische Lehrgänge an, bei denen die neusten Techniken zur patienten-

gerechten Personenrettung vorgestellt und geübt werden. 

Damit diese Lehrgänge stattfinden können, benötigt die OÖ Landes-Feuerwehrschule eine große Zahl an 

Schrottautos, um wirklichkeitsnahe Szenarien darzustellen. Wir ersuchen Sie daher um Ihre große Unter-

stützung bei der Beschaffung von entsprechenden Fahrzeugen. 

Die Fahrzeuge können jede Deformation aufweisen, sollten aber noch einigermaßen komplett sein. 

(Scheiben, Räder, Scheinwerfer, …) Die Fahrzeuge werden kostenlos abgeholt. Für die fachgerechte Ent-

sorgung wird der Typenschein benötigt. 

Oö. Landes-Feuerwehrschule 

Petzoldstraße 43 

4020 Linz 

Tel.: 0732/770122401 

E-Mail: lfs@ooelfv.at 



ZIVILDIENER—WICHTIGE STÜTZEN IN DEN  

ALTEN– UND PFLEGEHEIMEN DES SHV PERG 

9 Sinnstiftende Monate für das eigene Leben 

 

Angesichts des immer stärkeren Mangels an Pfle-

gepersonal in den Alten– und Pflegeheimen des 

Sozialhilfeverbandes Perg ist jede helfende Hand 

immens wichtig und besonders gern gesehen. 

Besonders Zivildiener unterstützen das professio-

nell ausgebildete Pflegepersonal täglich durch 

wichtige Tätigkeiten im Heimalltag und unterstüt-

zende Dienste für Heimbewohner/innen unter 

fachlicher Anleitung. 9 sinnstiftende und auch für 

die eigene Person wertvolle Monate in unmittel-

bare Nähe zum eigenen Wohnort und damit ohne 

täglichem Verkehrsstau warten auf Zivildienst-

pflichtige im Bezirk Perg. Auch die rund 540 Be-

wohner/innen der Alten- und Pflegeheime des 

SHV Perg freuen sich schon heute auf sie.  

Die vollständige Medieninformation des SHV finden Sie auf unserer Homepage unter www.mitterkirchen.at.  

Infos zum Zivildienst gibt es unter https://www.zivildienst.gv.at oder bei den Mitarbeiter/innen des SHV Perg. 

BLUTSPENDEN RETTET LEBEN 

 

Am 22.11.2018 fand die Blutspender Verleihungsfeier in Perg statt. Geehrt wurden unter anderem Emil 

Buhri und Gerhard Haider für die 25. Blutspende. Wir gratulieren den Spendern zu dieser besonderen 

Auszeichnung.  

Bildquelle: Rotes Kreuz 

Bildquelle: SHV  



INTEREGG FÖRDERT GRENZÜBERSCHREITENDE PROJEKTE 

Mit dem INTERREG Kleinprojektefonds Österreich – Tschechische Republik werden Projekte mit einem maxima-
len Projektvolumen von ca. 23.500 Euro aus verschiedensten Themenbereichen mit einer Förderquote von bis zu 
85% unterstützt! Antragsteller können Gemeinden, Vereine, Verbände, Schulen, NGOs, etc. in Verbindung mit 
mindestens einem tschechischen Partner sein. 

 

Bei Fragen zu Fördervoraussetzungen, Partnersuche, Projektentwicklung oder zur Antragstellung steht das Regio-
nalmanagement OÖ GmbH kostenlos zur Verfügung: 

Projekte mit der Tschechischen Republik  

DI Heide Spiesmeyer: heide.spiesmeyer@rmooe.at, +43 (0) 7942 / 77188-4305 

Projekte mit Deutschland (Bayern)  

Johannes Miesenböck: johannes.miesenboeck@rmooe.at, +43 (0) 7942 / 77188-4303 

 
 

Weitere Informationen zu grenzübergreifenden Förderungen findet man unter www.at-cz.eu/at oder 
www.rmooe.at.  

mailto:heide.spiesmeyer@rmooe.at
mailto:johannes.miesenboeck@rmooe.at
http://www.at-cz.eu/at


WM GOLD FÜR STEFAN FRAUNDORFER IM SEGELFLIEGEN 

Auf der deutschen Ostseeinsel Rügen fand eine Woche lang die Weltmeisterschaft im Modellflug, Klasse 

F3F, Hangflug statt. Dabei werden die Fluggeräte von einem Hang aus in die Luft werfend gestartet und 

es gilt jeweils 100 Meter lange Teilstrecken möglichst schnell zu fliegen. Der Mitterkirchner, Stefan Fraun-

dorfer, war gemeinsam mit dem österreichischen Nationalteam bei der Weltmeisterschaft auf Rügen am 

Start. Die Fluggeräte dafür baut er sich selber. Das Team war nicht zu schlagen und brachte WM Gold 

nach Hause.  

Wir gratulieren Stefan Fraundorfer und seinem Team auf das allerherzlichste zu diesem tollen Erfolg und 

wünschen ihm auch weiterhin viel Erfolg und Freude mit seinem Hobby.  

KATASTROPHENSCHUTZÜBUNG „DONAUHOCHWASSER 2018“ 

Die Gemeinde Mitterkirchen nahm am 30. November 2018 gemeinsam mit der Feuerwehr an der länder-

übergreifenden Katastrophenschutzübung OÖ, NÖ, Wien teil. Neben Mitterkirchen waren auch die Ge-

meinden Grein, Naarn und Langenstein, sowie die BH Perg an der Übung beteiligt und übten anhand von 

Übungsszenarien das Zusammenspiel der verschiedenen Einsatzleitungen für den Ernstfall. 



GESUNDE GEMEINDE—PROGRAMMVORSCHAU FRÜHLING 2019 

 Biofaires Frühstück mit Elisabeth Huber   Samstag 30.03.2019 

 Smoveykurs      ab 29.04.2019  (6x) 

 Starke Eltern von Anfang an    Dienstag  21.05.2019 

 Kräuterworkshop mit Anita Frühwirth  (Termin wird noch bekannt gegeben) 

 Tortendeko leicht gemacht mit Claudia Rammer  (Termin wird noch bekannt gegeben)  

 
Wir bedanken und bei allen Mitterkirchner/innen für das Interesse und die Teilnahme an unseren Veran-
staltungen.  
 
Weiters möchten wir uns bei allen Mitarbeiter/innen der Marktgemeinde Mitterkirchen für Ihre Unterstüt-
zung bedanken. 
 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gesundheit im Jahr 2019! 

 
GESUNDE GEMEINDE MITTERKIRCHEN 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN VON DER FAMILIE SIMETZBERGER  

Als wir am 31. Juli 2018 den Anruf von der Polizei in Sarasota bekamen, dass unser Leo dort verhaftet 

worden ist, zog es uns den Boden unter den Füßen weg. 

Seit damals ist viel geschehen. 

 

Wir haben fast 10 Wochen in Amerika verbracht zwischen Hoffen und Bangen. Was uns dort getragen 

hat, war die Welle der Hilfsbereitschaft die uns entgegenschlug. Ein uns völlig fremder Wohltäter hat die 

Kaution für Leo bezahlt, damit konnte er nach 10 Tagen das Gefängnis verlassen. 

 

Aufgrund der vielen Anrufe, ob es eine Möglichkeit zum Spenden gibt, hat Bgm. Herbert Froschauer ein 

offizielles Spendenkonto eingerichtet. Herzlichen Dank an alle Spender, die uns damit unterstützt haben, 

die Bezahlung von Anwalts– und Gerichtskosten leichter zu bewältigen. Dies hat uns ermöglicht, dass wir 

mit Leo unser Leben wieder daheim weiterleben können. Wir bekamen Briefe die uns Mut machten, viele 

haben mit uns geweint. - Am Ende ist alles gut ausgegangen. 

 

Unser herzlicher Dank gilt: 

 Bgm. Herbert Froschauer für die vielen Ratschläge, die sich alle als gut und richtig erwiesen haben. 

 Unseren Nachbarn für die liebevolle Pflege unseres Gartens. 

 Allen Mitterkirchnerinnen und Mitterkirchnern, die mit uns gehofft und uns unterstützt haben. 

 Allen Behörden und Institutionen, die uns hilfsbereit zur Seite standen. 

 

Lena, Rudolf und Leo Simetzberger 



MITTERSKIRCHEN—MITTERKIRCHEN  

Ihr schauspielerisches Ta-
lent stellten Andreas 
Burghofer und Dir. Johan-
nes Holl auf der Mitterskir-
chner Dorfbühne gemein-
sam mit den Schauspielern 
aus Mitterskirchen unter Be-
weis. Gespielt wurde das 
Stück „Im braunen Ge-
wand“. Dabei spielt der Titel 
des Stückes gleichzeitig auf 
die braune Kutte des Kapu-
zinermönchs Bruder Konrad 
und die braune Uniform des 
SA-Sturmführers Fritz Unter-
binder an.  

VORANKÜNDIGUNG!  

Anmeldungen bei Eva Sattler 07269/468 oder 

beim Gemeindeamt unter 07269/8255-17 
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Wir wünschen allen Mitterkirchnern/innen einen guten Rutsch  

ins neue Jahr 2019!  

Die Gemeinderäte und die Bediensteten der Marktgemeinde Mitterkirchen.  

  Das Geheimnis von Weihnachten besteht 

darin, dass wir auf unserer Suche nach 

dem Großen und Außerordentlichen auf 

das Unscheinbare und Kleine hingewiesen 

werden. 


